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Ausarbeitung der Fünfjahrpläne abweichende Entscheidun
gen getroffen werden.“

§ 2
Der § 4 Ziff. 3. der Anordnung vom 30. August 1973 über die 

technischen Bedingungen des Anschlusses von Starkstrom
anlagen an öffentliche Energieversorgungsnetze — TASt — 
(GBl. I Nr. 45 S. 469) erhält folgenden Wortlaut:
„3. Anschluß von Wohnblocks des komplexen Wohnungs

baues, soweit sie nicht aus vorhandenen Transformatoren
stationen versorgt werden können

3.1. Anschluß an eine Transformatorenstation, die Bestand
teil von Wohnblocks des komplexen Wohnungsbaues (Ein
bau- oder Anbaustation) ist

Anschlußanlage: Abnehmeranlage:
die elektrotechnische Innen
einrichtung der Transforma
torenstation mit Schaltzellen, 
Transformator, Niederspan
nungsverteiler, Netzschutzein
richtungen und Erdungsanla
gen sowie Niederspannungs
kabel für das Ortsnetz 
a) bei Wohnblocks, die aus 
der ihnen ein- oder angebau
ten Transformatorenstation 
ausschließlich versorgt wer
den
(Skizze 3);

die Bauhülle der Trans
formatorenstation mit 
Fundamenterder, Vertei
lungen in den Wohn
blocks, Innenausrüstung 
von Hausanschlußkästen 
sowie alle Kabel in 
Wohnblocks, die nicht 

-zur Anschlußanlage ge
hören;

b) bei Wohnblocks, die aus 
der einem anderen Wohn
block ein- oder angebauten 
Transformatorenstation ver
sorgt werden, und dort außer
dem Niederspannungskabel

für den Anschluß der Wohn
blocks einschließlich Kabel
endverschluß mit Hausan
schlußkästen (ohne Innenaus
rüstung), bei Bauweisen nur 
mit Verteilungen ohne die 
Verteilungen.
Sofern in begründeten Ausnahmefällen die Bauhülle der 
Transformatorenstation weder Anbau- noch Einbaustation 
sein kann, ist sie durch den Hauptauftraggeber des kom
plexen Wohnungsbaues vorzubereiten, zu errichten und, 
nach Fertigstellung, ohne Werterstattung in Rechtsträ
gerschaft des Energieversorgungsbetriebes zu übergeben.

3.2. Anschluß von Abnehmern mit installierter Leistung 
- > 25 kVA in Wohnblocks des komplexen Wohnungs

baues
Anstelle der Ziff. 3.1. gilt:
— Der Anschluß bestimmt sich gemäß den §§ 3 und 5.
— Auf die Abgrenzung zwischen Anschluß- und Abneh

meranlage sind die Vorschriften für Nennspannungen 
> 1 k V . . .  30 kV anzuwenden.“

§3
Diese Anordnung findet auf alle Anlagen und Objekte, die 

nach ihrem Inkrafttreten ausgeführt werden, Anwendung.

§4
Diese Anordnung tritt am 15 Januar 1986 in Kraft. •

Berlin, den 31. Dezember 1985

Der Minister für Kohle und Energie 
Mi t zi n ger


